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Vorschlag zur Erarbeitung ge-

meinsamer Schnittstellen und

Basisfunktionen  
zu VST-1712/49   
An die

Verbindungsstelle der Bundesländer

beim Amt der NÖ Landesregierung

Zu dem eingelangten Vorschlag des Landes Steiermark betreffend die Erarbeitung gemeinsamer Schnittstellen und Basisfunktionen durch die E-Government-Arbeits​gruppe wird folgende Stellungnahme übermittelt: 

Grundsätzlich begrüßt das Land Wien die Ausarbeitung gemeinsamer, Gebietskörperschaften übergreifender Schnittstellen und Basisfunktionen durch die E-Government Bund-, Länder-, Gemeinden-Arbeitsgruppe und deren Vereinheitlichung, Formalisierung und Versionierung durch abgestimmte Konventionen. Die Kompatibilität der 


Schnittstellen und Basisfunktionen ist primär eine Sache der Techniker. Ergänzende Details zu den Konventionen sind daher noch von der technischen Unterarbeitsgruppe festzulegen.

Nach dem die Bundesländer offiziell ihre Zustimmung über die VST zur Ausarbeitung gemeinsamer Schnittstellen und Basisfunktionen und Festlegung in Konventionen erteilen, sollten auch der Bund (IKT-Board) sowie der Städte- und der Gemeindebund auf offiziellem Weg um Zustimmung angesprochen werden. In der E-Government-Arbeitsgruppe sind zwar Vertreter dieser Institutionen anwesend, jedoch stellt diese Arbeitsgruppe eine Form der freiwilligen, juristisch nicht verbindlichen Zusammenarbeit (Verwendungszusage) dar. Es können somit auch dann Vorschläge der Arbeitsgruppe umgesetzt werden, wenn keine einhellige, sondern nur eine mehrheitliche Zustimmung der beteiligten Institutionen vorliegt. Die vorgeschlagene Vorgangsweise der Genehmigung der Ergebnisse und Vorschläge (siehe Punkt 3b) ist unproblematisch, weil ohnedies davon ausgegangen wird, dass die Vertreter in der Arbeitsgruppe die Zustimmung der entscheidungsbefugten Organe ihrer jeweiligen Gebietskörperschaft herbeizuführen haben.


Für den Landesamtsdirektor:
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